
– die Kontrolle, ob vor Ort „außerhalb der Videoübertra-
gung“ auf das Gericht Einfluss genommen wird, wäre erheb-
lich eingeschränkt. Darüber hinaus könnte die Gerichts-
öffentlichkeit nicht sicher sein, ob sich der Richter tatsächlich
im Gerichtsgebäude oder außerhalb im privaten Bereich auf-
hält. Gerichtsverhandlungen aus dem Homeoffice wären un-
ter Vertrauensgesichtspunkten höchst problematisch, da sich
einem objektiven Betrachter der Eindruck aufdrängt, dass der
Richter als Privatperson und nicht als Amtsträger agiert.
Zudem stellen sich auch zahlreiche andere Probleme, zB
hinsichtlich des Datenschutzes oder der Gefahr unzulässiger
Aufzeichnungen.64 Darüber hinaus darf der Staat nicht ohne
Weiteres davon ausgehen, dass jedermann über entsprechen-
de Technik verfügt, um sich der Verhandlung zuzuschalten.
Die weite Verbreitung von internetfähigen Mobiltelefonen
ändert hieran nichts. Auch wenn eine virtuelle Gerichts-
öffentlichkeit durchaus positive Seiten hat – zB mehr Zu-
schauer, einfacheres „Zuschalten“ – überwiegen die Nachteile
deutlich. Eine ausschließlich virtuelle Gerichtsöffentlichkeit
ist damit abzulehnen.

G. FAZIT

Der Grundsatz der Gerichtsöffentlichkeit existiert mittler-
weile seit über 200 Jahren. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser – diese Redewendung gilt auch hinsichtlich der Not-
wendigkeit staatlicher Transparenz. Hiermit sind Vertrauens-
gesichtspunkte ebenbürtig: Das Vertrauen in den Rechtsstaat
würde erheblichen Schaden nehmen, wenn der Eindruck ver-
mittelt würde, dass der Staat keinen Einblick in die Tätigkeit
der Rechtsprechung gewähren möchte. Der Grundsatz der
Gerichtsöffentlichkeit setzt dabei an vier Ebenen an: Die
Möglichkeit der Kenntniserlangung über Ort und Zeit des
Gerichtsverfahrens, der Zugang zum Gerichtsverfahren, die
Wahrnehmung während des Gerichtsverfahrens sowie – un-
ter bestimmten Voraussetzungen – im Nachgang zur Ge-
richtsverhandlung. Die hiermit verbundenen zahlreichen Ein-
zelfragen sind primär unter Zugrundelegung der Kontroll-
und Vertrauensfunktion zu klären.

64 Vgl. Schoch/Schneider/Riese, VwGO, 41. EL 2021, VwGO § 101 Rn. 17.
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& SACHVERHALT

Seit die alleinerziehende Mutter Marianne (M) berufsbegleitend ein Fernstudium begonnen
hat, hat sie nur noch wenig Zeit für ihren sechsjährigen Sohn Karim (K). K kann mit dieser
neuen Situation schlecht umgehen und kompensiert die mangelnde Aufmerksamkeit seiner
Mutter, indem er mit seinem Fußball gegen das von ihm und M bewohnte und im Eigentum
der M stehende Reihenhaus schießt. Als K dabei absichtlich auf ein Küchenfenster schießt,
geht dieses zu Bruch. M ermahnt ihren Sohn daraufhin und bittet ihn, fortan nicht mehr mit
dem Fußball zu „randalieren“. Außerdem beauftragt sie den Handwerker Heiner (H), der das
Fenster noch am Folgetag repariert. Als Ks Opa Otto (O) den H einige Wochen später
zufällig in einem Wirtshaus trifft, erfährt er von ihm, dass M den Werklohn von 300 EUR
trotz Fälligkeit noch nicht bezahlt hat. Da er weiß, dass M derzeit knapp bei Kasse ist,
begleicht O den Betrag ohne Rücksprache mit M noch vor Ort.

Unbeeindruckt von den Ermahnungen seiner Mutter schießt K auch in den folgenden
Wochen mit dem Fußball auf das Haus. M bekommt das zwar mit, kommt jedoch nur
gelegentlich dazu, K zu ermahnen. Eines Tages schießt K auf das angrenzende Reihenhaus
des Nachbarn Norbert (N). Dabei trifft er ungewollt die Glasscheibe in der Balkontür des N,

* Der Verfasser ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer in München und Doktorand am Lehrstuhl für
Bürgerliches Recht, Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(Prof. Dr. Bernd Mertens). Die Klausur wurde im Sommersemester 2022 als Abschluss- und Zwischenprüfungsklausur der
Vorlesungen Schuldrecht AT und Gesetzliche Schuldverhältnisse an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
gestellt. Der Schnitt lag bei 5,44 Punkten. Die Durchfallquote betrug 31,9%.
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die zu Bruch geht. Die Reparatur der Balkontür durch Einsetzen einer neuen Glasscheibe
kostet 200 EUR. Als sich N erzürnt an M wendet und sie auffordert, hierfür aufzukommen,
macht diese geltend, dass sie gerade an einer Online-Vorlesung teilnahm, als K die Balkontür
einschoss. Sie trage an dem Vorfall keine Schuld, da sie ihren Sohn schließlich nicht ununter-
brochen beaufsichtigen könne. Außerdem habe sie K mehrfach ermahnt, insbesondere, als
dieser ihr Küchenfenster einschoss. Dass K nun auch auf fremdes Eigentum schießt, sei für M
nicht vorhersehbar gewesen. N gibt sich damit nicht zufrieden und fordert weiterhin Ersatz
der ihm entstandenen Kosten.

Bearbeitervermerk: In einem Gutachten, das – gegebenenfalls hilfsgutachtlich – auf alle aufgeworfe-
nen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu beantworten:

1. Kann O den an H gezahlten Betrag von 300 EUR von M ersetzt verlangen?

2. Kann N von K oder M Zahlung von 200 EUR verlangen?

& LÖSUNG

FRAGE 1

Fraglich ist, ob O den an H gezahlten Betrag in Höhe von 300 EUR von M ersetzt verlangen
kann.

A. O GEGEN M AUS §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB

Ein Anspruch des O gegen M auf Ersatz des gezahlten Betrags könnte sich aus §§ 677, 683
S. 1, 670 BGB (berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag) ergeben.

I. Geschäftsbesorgung

O müsste hierzu ein Geschäft besorgt haben (gem. § 677 BGB). Unter Geschäftsbesorgung
ist jedes rechtliche oder tatsächliche Tätigwerden zu verstehen (Grüneberg/Sprau, BGB,
81. Aufl. 2022, BGB § 677 Rn. 2). Die Tilgung der fremden Schuld aus dem Werkvertrag
durch O stellte eine Leistung durch einen Dritten iSd § 267 I BGB dar und führte rechtlich
zum Erlöschen des Schuldverhältnisses zwischen H und M (gem. § 362 I BGB). Mithin
wurde O rechtlich tätig und eine Geschäftsbesorgung liegt vor.

II. „Für einen anderen“

Gemäß § 677 BGB müsste O das Geschäft außerdem „für einen anderen“ geführt haben.
Diese Tatbestandsvoraussetzung hat eine objektive und eine subjektive Komponente.

1. Fremdes Geschäft

Objektiv müsste es sich um ein fremdes Geschäft gehandelt haben. Das wäre jedenfalls der
Fall, wenn O aus objektiver Sicht ausschließlich das Geschäft einer anderen Person besorgt
hat. Die Rechtsprechung konkretisiert ein solch objektiv fremdes Geschäft mit der Wendung,
der Geschäftsführer müsse dem Inhalt des Geschäfts nach in einen fremden Rechts- und
Interessenkreis eingreifen (BGH NJW 2009, 2590; 2018, 2714 Rn. 20; zustimmend zB Beck-
OKBGB/Gehrlein, Beck’scher Online-Kommentar BGB, 63. Ed. 2.8.2022, § 677 Rn. 13;
Grüneberg/Sprau, 81. Aufl. 2022, BGB § 677 Rn. 4). Aus dem Werkvertrag zwischen H und
M ist allein M als Bestellerin des Werkes zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung ver-
pflichtet (vgl. § 631 I Alt. 2 BGB). Durch die Entrichtung der vereinbarten Vergütung durch
den Dritten O griff dieser mithin dem Inhalt des Geschäfts nach in einen fremden Rechts-
und Interessenkreis ein. Somit liegt ein objektiv fremdes Geschäft vor, da O aus objektiver
Sicht ausschließlich das Geschäft der M besorgt hat.

2. Fremdgeschäftsführungswille

O müsste bei der Besorgung dieses fremden Geschäfts mit Fremdgeschäftsführungswille
gehandelt haben (vgl. § 687 I BGB). Unter Fremdgeschäftsführungswille versteht man den
Willen und das Bewusstsein, das Geschäft als fremdes, das heißt für einen anderen zu führen
(Grüneberg/Sprau, 81. Aufl. 2022, BGB § 677 Rn. 3). Der Fremdgeschäftsführungswille wird
bei einem objektiv fremden Geschäft grundsätzlich vermutet (Grüneberg/Sprau, 81. Aufl.
2022, BGB § 677 Rn. 4 mwN), was jedoch nur relevant ist, wenn sich der tatsächliche Wille
nicht feststellen lässt. O wusste, dass er nicht eine eigene Schuld, sondern eine der M begleicht
und wollte dies auch. O handelte somit auch mit Fremdgeschäftsführungswillen.

Anspruch aus GoA
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